
 
 
 
 
 

Vorkurs zur Fachoberschule 
(Beginn: 14.01.2012, 8.00 Uhr) 

 
 

An wen richtet sich der Vorkurs? 
 
 Der Vorkurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
 der 10. Jahrgangsstufe 

� des M-Zugs der Hauptschule 
� des H-Zweigs der Wirtschaftsschule 

 
Wer wird aufgenommen? 
 
 Aufgenommen werden alle Schülerinnen und Schüler, denen 
 die bisher besuchte Schule bescheinigt, dass sie aufgrund der 
 bisher gezeigten Leistungen im Zeugnis über den mittleren 
 Schulabschluss einen Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 

den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik erreichen werden. 
(für den H-Zweig der Wirtschaftsschule ohne Mathematik gilt das 
nur für die Fächer Deutsch und Englisch) 

  
Beginn und Ende des Vorkurses? 
 
 Der Vorkurs beginnt am Samstag, 14.01.2012, 8.00 Uhr im  

Hause der FOS/BOS Weiden und endet am 23.06.2012 
Die weiteren vorgesehenen Termine erfahren Sie unter 
http://www.fosbosweiden.de/Termine_Vorkurs_2011.pdf 

 
Welche Fächer werden unterrichtet? 
 
 Es wird ein Unterricht im Umfang von 6 Wochenstunden erteilt. 
 Folgende Fächer werden unterrichtet: 

� 2 Wochenstunden Deutsch 
� 2 Wochenstunden Englisch 
� 2 Wochenstunden Mathematik 



 
Wann findet der Vorkurs statt? 
 
 Der Vorkurs findet an Samstagen statt. 

Der Vorkurs beginnt am Samstag, 14.01.2012 um 8.00 Uhr; die 
weiteren Samstage können der Terminübersicht entnommen 
werden. 
Die Teilnahme ist für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler 

 verpflichtend. 
 
Wann muss man sich anmelden? 
 

Die Anmeldung erfolgt unter Vorlage der Eignungsbescheinigung 
zwischen 12. und 16. Dezember 2011 über die eigene Schule. 

 
Welche Leistungsablagen werden durchgeführt? 
 
 In jedem Fach wird eine Schulaufgabe geschrieben. 
 Dazu kommen jeweils 2 sonstige Leistungserhebungen 
 (mündliche Leistungen). 
 
Bescheinigung über die erzielten Leistungen? 
 
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Ende des 
 Vorkurses eine Bescheinigung über die erzielten Gesamt- 
 leistungen. 

Diese Bescheinigung soll lediglich eine Hilfe für den Schüler zur 
Selbsteinschätzung seines Leistungsstandes sein; eine schulrecht-
liche Konsequenz ergibt sich daraus nicht. 

  


